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A PLANZEICHNUNG 

siehe Planblatt 1/2 (Bebauungsplan) und 2/2 (Vorhaben- und Erschließungsplan) 

 

B FESTSETZUNGEN  

siehe Planblatt 1/2 

 

C HINWEISE 

siehe Planblatt 1/2 

 

D VERFAHRENSVERMERKE 

siehe Planblatt 1/2 

 

E BEGRÜNDUNG 

1 .  Gese t z l i che  Grund lagen  

 

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 

I Nr. 394)  

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung - 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

BayBO Bayerische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 

(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes vom 23. 

Juli 2024 (GVBl. S. 257) 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz - in der 

Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des 

Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 | Nr. 323). 

BayNatSchG Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in 

der freien Natur - Bayerisches Naturschutzgesetz - in der Fassung vom 23.02.2011 

(GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 87 der Verordnung 

vom 04.06.2024 (GVBl. S. 98). 

Alle Gesetze, Verordnungen, Regelungen, Satzungen etc., auf die innerhalb dieser Planung verwie-

sen wird, können über die Stadt Geisenfeld eingesehen werden. 
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2 .  P l anungs rech t l i che  Vorausse tzungen  

2.1 Landesentwicklungsprogramm 

Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms des Landes Bayern, Stand 1. Juni 2023 

liegt die Stadt Geisenfeld im Allgemeinen ländlichen Raum. Für die Vorhabenfläche trifft das LEP 

keine gebietskonkreten Festlegungen. 

 

 

Auszug LEP, Anhang 2: Strukturkarte 

6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien: 

(Z) „Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nut-

zen.“ 

In der Begründung zu 6.2.1 wird erläutert: „Die verstärkte Erschließung und Nutzung der erneuer-

baren Energien - Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie – liegen im 

überragenden öffentlichen Interesse und dienen dem Umbau der bayerischen Energieversorgung, 

der Ressourcenschonung und dem Klimaschutz. Die Ziele für den für den Anteil der erneuerbaren 

Energie leiten sich aus den internationalen, nationalen und bayerischen Energie- und Klimaschutz-

zielen sowie dem Bayerischen Klimaschutzgesetz ab. Um diese Ziele erreichen zu können, ist ein 

Ausbau der Energieerzeugung mit erneuerbaren Ressourcen in allen Teilräumen und Gebietskate-

gorien notwendig, wenngleich eine dezentrale Konzentration aufgrund der erforderlichen Netzan-

schlüsse angestrebt werden sollte und mittels der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 

auch unterstützt wird (vgl. 6.2.2 und 6.2.3). …“ 

Die vorliegende Bauleitplanung entspricht diesem landesplanerischen Ziel.    

6.2.3 Photovoltaik 

(G) „Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in 
landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden.“ 

In der Begründung zu 6.2.3 steht u.a.: „ … Um den Erfordernissen der Energiewende und der Ziel-

setzungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene nachzukommen, müssen aber auch weitere Flächen 

in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten im notwendigen Maße zur Verfügung gestellt werden. 

Die bayerische Staatsregierung hat deswegen von der Ermächtigung gemäß § 37c Abs. 2 EEG Ge-

brauch gemacht. Die dritte Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen vom 26. Mai 2020 sieht 

vor, dass bestehenden Gebote für Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlich benachteiligten Flächen 
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nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe i EEG in Bayern bezuschlagt werden können. Das erfor-

derliche Maß des Ausbaus in diesen Gebieten richtet sich nach den energiefachlich definierten Zie-

len des Ausbaus erneuerbarer Energien. …“ 

Das gesamte Gebiet der Stadt Geisenfeld befindet sich innerhalb der PV-Förderkulisse als benach-

teiligtes Gebiet, so dass grundsätzlich auf allen Acker- und Grünlandflächen die Förderbedingungen 

laut EEG vorliegen. 

Laut Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung“ werden Photovoltaik- und Biomasseanla-

gen explizit vom Anbindungsgebot ausgenommen, das die Zersiedelung der Landschaft durch neue 

Siedlungsstrukturen vermeiden soll. Somit ist eine Anbindung der Flächen an eine Siedlungseinheit 

nicht notwendig.  

Der Ausweisung der Flächen als Sondergebiet für Photovoltaik und Speicher stehen somit keine 

Ziele der Landesentwicklung entgegen. 

2.2 Regionalplanung 

Der Regionalplan steuert die übergemeindlichen Entwicklungen auf regionaler Ebene, die das Lan-

desentwicklungsprogramm für ganz Bayern vorgibt. Entsprechend dem Regionalplan der Planungs-

region 10 – Ingolstadt sind für den Planbereich folgende Grundsätze und Ziele betroffen: 

Gemäß Karte 1 – Raumstruktur ist die Stadt Geisenfeld ein Grundzentrum im allgemein ländlichen 

Raum.

  

Auszug Regionalplan Ingolstadt, Karte 1 Raumstruktur 

Gemäß Karte 2b – Siedlung und Versorgung – Tourismus- und Erholungsgebiete liegt der Gel-

tungsbereich nicht innerhalb eines Erholungs- bzw. Touristengebietes.  

Karte 3 - Landschaft und Erholung zeigt, dass das Vorhabensgebiet im landschaftlichen 

Vorbehaltsgebiet „Hügellandschaften des Donau-Isar-Hügellandes (11)“ liegt. Die Belange des 

Naturschutzes bzw. der Landschaftspflege sind grundsätzlich gegen die Erfordernisse des 

Klimaschutzes abzuwägen. Gemäß Landesentwicklungsprogamm Bayern sind erneuerbare Energien 

verstärkt zu erschließen und zu nutzen. Gerade zur Erreichung der Ausbauziele für erneuerbare 

Energien wird das als unvermeidbar angesehen.  Die PV-Anlage ist von einer angemessenen Ein-

grünung umgeben, um eine Einbindung in die Landschaft zu gewährleisten und die Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild zu minimieren. Durch die Entwicklung von Heckenpflanzungen und arten-

reichem Grünland im Randbereich ist sogar von einer Verbesserung der Funktion der Flächen für 

den Arten- und Biotopschutz auszugehen, was sich wiederum positiv auf die visuelle und akustische 

Erlebbarkeit der Natur auswirkt. Sonstige Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete bzw. 

Hauptverbreitungsgebiete und Abbaustandorte für Bodenschätze befinden sich nicht im Umfeld der 

Planung (siehe Karte 2 Siedlung und Versorgung sowie Karte zu 5.2 Bodenschätze – 

Hauptverbreitungsgebiete und Abbaustandorte). 
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Auszug Regionalplan Ingolstadt, Karte 3 Landschaft und Erholung 

Dem Vorhaben stehen somit keine Ziele der Regionalplanung entgegen. 

2.3 Flächennutzungsplan/Landschaftsplan  

Das Gebiet des geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im wirksamen Flächennutzungs-

plan der Stadt Geisenfeld als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Landschaftsplanerische Maßnahmen und Ziele sind im Bereich der Planung nicht vorhanden. 

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. Der betreffende Bereich wird zukünf-

tig als Sondergebiet (SO) Photovoltaik und Speicher nach § 11 Abs. 2 BauNVO dargestellt. 

 

Auszug Flächennutzungsplan  
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3 .  E r fo rde rn i s  und  Z ie l e  

Der Stadt Geisenfeld liegt ein Antrag der Firma Südwerk Energie GmbH vor, auf den Flurstücken 

Fl.-Nr. 227, 228, 242, 243, 244, 244/2 (TF), 245, 246, 256 (TF), 257 (TF) und 259 (TF), Gmkg. 

Gaden b. Geisenfeld, auf landwirtschaftlichen Flächen bei Gaden eine Freiflächenphotovoltaikanlage 

zu errichten. Die Stadt Geisenfeld plant die Ausweisung des vorhabenbezogenen Bebauungs- und 

Grünordnungsplanes Nr. 118 „Sondergebiet Solarpark Gaden“ gemäß § 9 BauGB in diesem Bereich 

zur Deckung des Bedarfs an Flächen zur Nutzung regenerativer Energien (Photovoltaik). 

Nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind solche Anlagen in Sonstigen Sondergebieten 

(§ 11 BauNVO) zulässig. Der Bebauungsplan setzt ein Sondergebiet für die Nutzung der Sonnen-

energie zur „Gewinnung, Speicherung und Umwandlung elektrischer Energie“ fest und schafft damit 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Verwirklichung des Vorhabens. Die Stadt schließt 

mit dem Vorhabensträger gemäß § 12 Abs. 1 BauGB einen Durchführungsvertrag, in dem die 

Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten durch den Vorhabensträger und Fristen zur 

Durchführung des Vorhabens geregelt werden. Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbe-

schluss gem. § 20 BauGB abzuschließen. 

Der rechtskräftige Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Stadt wird im Parallelverfahren ge-

mäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Somit entwickelt sich der Bebauungsplan aus dem Flächennut-

zungsplan. Der Bebauungsplan ist unter der Voraussetzung, dass die Änderung des FNP im Vorfeld 

genehmigt wird, nicht genehmigungspflichtig. Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 

Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 118 „Sondergebiet Solarpark Gaden“ kann nach Genehmi-

gung der Flächennutzungsplan-Änderung durch öffentliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt wer-

den.  

Die Nutzung erneuerbarer Energien trägt wesentlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von 

Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 produziert und gleichzeitig werden wertvolle Res-

sourcen geschont. Des Weiteren stärkt der Ausbau der dezentralen Energieversorgung die regiona-

le Wertschöpfung und unterstützt damit den ländlichen Raum nachhaltig. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f 

BauGB ist die Nutzung erneuerbarer Energien in den Bauleitplänen besonders zu berücksichtigen. 

Der Rückbau wird mittels Durchführungsvertrag geregelt. 

4 .  Räuml i che  Lage und  Größe  

Die Vorhabenflächen liegen östlich von Geisenfeld bzw. Gaden bei Geisenfeld, nördlich der Kreis-

straße PAF 31. 

   

Lage der Flächen, ohne Maßstab 
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Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Fl.-Nr. 227, 228, 242, 243, 244, 244/2 (TF), 245, 246, 

256 (TF), 257 (TF) und 259 (TF), Gmkg. Gaden b. Geisenfeld. Die Fläche des Geltungsbereiches 

beträgt insgesamt ca. 6 ha. 

Alternative Standorte im Eigentum des Investors gibt es nicht, da die Flächen lediglich gepachtet 

werden. 

5 .  Gegenwär t i ge  Nutzung  des  Geb i e t es  

Die Vorhabenflächen werden derzeit intensiv als Ackerfläche genutzt. 

 

Die Fläche wird von landwirtschaftlichen Nutzflächen umgeben. Lediglich im Norden findet sich ein 

kleines Feldgehölz. Im Süden grenzt die Kreisstraße PAF 31 an. Durch die Eingrünung der Anlage 

werden die Anlageteile in die Landschaft mittels neuer Gehölzstrukturen eingebunden, die zur Glie-

derung der Landschaft beitragen. 

6 .  Landscha f t sb i l d  

Es handelt sich um eine ackerbaulich genutzte Fläche. Das überplante Gebiet ist geprägt durch die 

landwirtschaftliche Nutzung im Umfeld. Der Geltungsbereich selbst enthält keine landschaftsbild-

wirksamen Strukturen wie Gehölzbestände oder Ähnliches. 

Es bestehen keine Blickbeziehungen nach Gaden bei Geisenfeld und Wasenstadt. 

Durch die geplante Eingrünung werden die Auswirkungen auf das Landschaftsbild minimiert. 

Die landwirtschaftlichen Flächen selbst haben keinen direkten Wert für die Erholungsnutzung. Es 

sind bis auf den Fernradweg „Hallertauer Hopfentour“, der entlang der bestehenden Kreisstraße 

führt, keine bedeutenden Freizeitwege im Bereich der Planung zu erkennen. 

7 .  Ar tenschutz  

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens ist zu prüfen, ob durch die Planung einer oder mehrere der 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgelöst 

werden, gegebenenfalls wären die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von 

den Verboten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen. 

Aus § 44 BNatSchG ergeben sich für besonders und streng geschützten Arten und europäische 

Vogelarten folgende Verbote: 

Schädigungsverbot von Lebensstätten: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten. 
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Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion, der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang ge-

wahrt wird. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

Tötungsverbot- und Verletzungsverbot: Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Be-

schädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Umfasst ist auch die Gefahr von 

Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die jeweilige 

Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant er-

höht. 

Die vorhandene Vegetation im Bearbeitungsgebiet ist geprägt durch die menschliche Nutzung. Der 

Geltungsbereich ist als landwirtschaftlich intensiv genutzte Ackerfläche und Grünland zu bezeich-

nen. Die Vegetation der landwirtschaftlichen Nutzflächen setzt sich aus wenigen Arten zusammen 

und weist deshalb eine für den Naturhaushalt untergeordnete Bedeutung auf. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden intensiven Nutzung ist der Bereich als stark gestört und 

anthropogen beeinflusst einzustufen. Seltene bzw. gefährdete Arten sind deshalb voraussichtlich 

auszuschließen. Besonders wertvolle Lebensräume oder kartierte Biotope werden durch die Planung 

nicht beeinträchtigt. 

Schutzgebiete oder Biotope sind von der Planung nicht betroffen. 

Es wurden faunistische Erhebungen durchgeführt. Die vom Büro für ökologische Studien, 

Schlumprecht GmbH erstellte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Stand 04.10.2024) kommt 

dabei zu folgendem Ergebnis: 

„Das Planungsvorhaben führt nicht zu den Verbotstatbeständen des speziellen Artenschutzrechts, 

wenn für die vorkommende Vogelart Feldlerche spezifische Maßnahmen durchgeführt werden. Ein 

Verstoß gegen die Verbote des § 44 BNatSchG liegt bei Durchführung folgender Maßnahmen nicht 

vor: 

Vermeidungsmaßnahme V1 (für am Boden brütende Vogelarten) 

[…] 

Gemäß den Erhebungen im Jahr 2023 liegen 5 Reviere (EOAC-Status B4 nach Südbeck et al. 2005) 

der Feldlerche im geplanten Bereich der PV-Anlage. Rein rechnerisch beträgt die Siedlungsdichte 

der Feldlerche innerhalb der geplanten PV-Anlage 5 Reviere auf 6,04 ha, d.h. 0,825 Reviere pro 

Hektar.  

Für die Reviere der Feldlerche CEF-Maßnahmen notwendig (sic!), wobei diese sich nach den Vorga-

ben des bayer. Umweltministeriums (UMS vom 22.2.2023) bzw. des LfU (2017) richten. 

CEF-Maßnahme 1: für Feldlerche 

- Anlage von Blühstreifen auf Acker (pro verloren gehendes Revier Feldlerche je 5000 m² Fläche) 
- oder pro verloren gehendes Revier Feldlerche 
- 10 Lerchenfenster und 0,2 ha Blüh- und Brachestreifen 
- oder pro verloren gehendes Revier Feldlerche 
- Erweiterter Saatreihenabstand (pro Revier 1 ha) 

 
[…] 

Fortpflanzungsstätten von saP-relevanten Greifvogelarten in Horsten werden nicht beschädigt oder 

zerstört (auf dem Acker im UG sind keine Horste vorhanden), ebenso keine Bäume mit Höhlen. 

Bei Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen ist davon auszugehen, dass durch das Pla-

nungsvorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes der saP-
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relevanten Vogelarten erfolgt, da die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

bleibt. Bei der Planung wurden, unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, alle 

Möglichkeiten der Vermeidung und Minderung berücksichtigt. Unter Einbeziehung der vorgesehe-

nen Maßnahmen bleibt der derzeitige Erhaltungszustand der saP-relevanten Arten gewahrt und 

verschlechtert sich nicht. 

Sonstige saP-relevante Arten: 

Habitate weiterer saP-relevanter Arten konnten aufgrund Vegetation, Acker-Nutzung und Raum-

struktur im UG nicht im Bereich der geplanten PV-Anlage und sind aufgrund des Fehlens entspre-

chender Voraussetzungen im UG auch nicht zu erwarten. 

Für sonstige saP-relevante Tier- und Pflanzenarten bietet das UG derzeit kein Habitatpotenzial, ein 

Vorkommen kann ausgeschlossen werden. Die Verbotstatbestände des speziellen Artenschutzrechts 

stehen dem Planungsvorhaben bei Durchführung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen 

und CEF-Maßnahmen, und der Vorschläge für eine Feldlerchenfreundliche PV-Anlage, nicht entge-

gen.“ 

Die erwähnten Vermeidungsmaßnahmen beziehungsweise Maßnahmen zur Sicherung der kontinu-

ierlichen ökologischen Funktionalität werden im Umweltbericht weiter ausgeführt und im Bebau-

ungsplan verbindlich festgesetzt, um ein Eintreten von Verbotstatbeständen auszuschließen. 

8 .  Vorhaben -  und  E rsch l i eßungsp lanung  

8.1 Erschließung  

Die Erschließung aller Teilflächen erfolgt über die bestehende Kreisstraße. 

Innerhalb des Geltungsbereiches ist die Anlage von Erschließungswegen nur in absolut notwendi-

gem Maß in sickerfähiger Ausführung zulässig. 

8.2 Ver-/ Entsorgung 

Wasserversorgung 

Ein Anschluss an das Trinkwassernetz ist nicht notwendig. 

Abwasserentsorgung/Oberflächenwasser 

Das von der Photovoltaikanlage abfließende Niederschlagswasser ist auf dem Baugebiet breitflächig 

zu versickern. Falls Erosionen und Abflussverlagerungen oder Abflussverschärfungen auftreten, 

sind diesen geeignete Maßnahmen wie z.B. Bepflanzung oder Rückhaltemulden entgegenzusetzen, 

so dass umliegende Grundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 

Schmutzwasser- bzw.- Kanalanschluss ist nicht erforderlich. 

Strom-/Telekommunikationsversorgung 

Für die Anlagenüberwachung sind Signalkabel und ggf. Telekommunikationseinrichtungen vorgese-

hen. 

Abfallwirtschaft 

Ist nicht erforderlich. 

8.3 Beschreibung der Photovoltaikanlage 

Laut Kriterienkatalog der Kommune wird für Gaden eine maximale Anlagengröße von 5,99 ha vor-

gegeben. Die geplante Anlage hat eine Größe von ca. 6 ha mit Eingrünung. Liegt also im zulässigen 

Bereich. 

Die Fläche erscheint keine potenzielle Erweiterungsfläche für bestehende Bebauungen zu sein. Eine 

Anbindung an bestehende Strukturen liegt nicht vor.  
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Der Mindestabstand von 500 m zur nächsten Siedlungseinheit wird zwar unterschritten jedoch liegt 

von Gaden bei Geisenfeld keine Sichtbeziehung zur Anlage vor. 

Die zur Überplanung gewählte Fläche liegt zwar nicht entlang einer Autobahn oder Bahntrasse, 

erscheint aber trotzdem in Betracht der relevanten Schutzgüter geeignet. 

Die Mindestanforderungen an die Gestaltung der Anlage können mittels Festsetzung verpflichtend 

gemacht und damit eingehalten werden. Zudem entsprechen die Vorgaben dem allgemeinen Pla-

nungsstandard für Freiflächenphotovoltaikanlagen. 

Die Photovoltaik-Module werden fest aufgestellt und nach Süden ausgerichtet, so dass die Modul-

reihen von West nach Ost verlaufen. Die Module dürfen sich gegenseitig nicht beschatten, folglich 

sind der Konstruktionshöhe wirtschaftliche und einstrahlungsbedingte Grenzen gesetzt (maximal 

3,50 m über Geländeoberkante). Die Fläche unter den Modulen ist von extensiv gepflegtem Grün-

land bedeckt. Die Trägerkonstruktion besteht aus Stahlprofilen. Die Gründung erfolgt mittels 

Ramm- oder Schraubfundament. 

Die notwendigen Technikräume werden innerhalb der festgesetzten Baugrenzen aufgestellt. Die 

Vollversiegelung von Flächen im Sondergebiet ist auf die erforderlichen Gebäudefundamente zu 

beschränken. Die Grundfläche für Speicher und sonstige Nebengebäude darf insgesamt maximal 

1.100 m² betragen, die Höhe ist auf maximal 5,00 m beschränkt. 

Die Bereiche zwischen den Modultischen und darunter werden extensiv genutzt und ausgehagert, 

um eine Erhöhung der Artenvielfalt in der Fläche zu erreichen. Die eigentliche Modulfläche wird aus 

versicherungstechnischen Gründen mit einem Maschendrahtzaun umfriedet. Die maximale Höhe 

beträgt 2,50 m. 

Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf nachtschwärmende Insekten und zur Ver-

meidung einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird im Bebauungsplan eine dauerhafte Beleuch-

tung der Anlage als unzulässig festgesetzt.  

Die gesamte Anlage ist wartungsarm. 

8.4 Rückbauverpflichtung 

Vereinbarungen über den Rückbau nach Aufgabe der Nutzung werden in einer gesonderten Verein-

barung (Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Geisenfeld und dem Vorhabensträger) getroffen. 

9 .  Beg ründung  der  Fes t se tzungen  aus  s t äd tebau l i che r  und  l and-

scha f t sp l aner i s cher  S i ch t  

9.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Zulässig ist im Bereich des Sondergebietes die Errichtung von freistehenden Photovoltaikmodulen 

und von Anlagen zur Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie (BESS) sowie die der 

Zweckbestimmung des Sondergebietes unmittelbar dienende Nebenanlagen zur Erzeugung, Um-

wandlung und Abgabe von elektrischer Energie. Die Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie 

können mit der Nennleistung Energie aus dem öffentlichen Netz beziehen und abgeben. Ein bauli-

cher, technischer oder funktionaler Zusammenhang der Speicher zu anderen Anlagen zur Erzeu-

gung, Umwandlung, Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie, insbesondere den Stromer-

zeugungsanlagen, ist nicht notwendig. "Stand-alone-Speicher" sind daher auch zulässig. Ferner ist 

der Speicher nicht auf die Speicherung von aus erneuerbaren Energien gewonnenem Strom be-

schränkt. Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl definiert. Als Grundflä-

chenzahl wird 0,7 festgesetzt. Maßgeblich für die Ermittlung der Grundflächenzahl ist die umzäunte 

Fläche. Als Grundfläche wird die Grundfläche der Gebäude sowie die senkrechte Projektion der Mo-

dule auf die Geländeoberfläche gerechnet. Eine tatsächliche Bodenversiegelung erfolgt allerdings 

nur im Bereich der Speicher und sonstigen Technikgebäuden und wird durch Festsetzung einer 

maximalen Grundfläche von insgesamt maximal 1.100 m² beschränkt. Neben den notwendigen 
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Trafo- bzw. Übergabestationen sollen auch Speichersysteme inkl. Stationshäuschen vorgesehen 

werden. Der große Vorteil der Speichersysteme besteht im Tag- und Nachtausgleich, um eine gesi-

cherte Stromversorgung sicherstellen zu können. Aufgrund technischer Belange und der notwendi-

gen Flexibilität auf technischen Forstschritt wird die maximal zulässige Grundfläche als plausibel 

betrachtet. Zur Vermeidung von übermäßiger Versiegelung wurde festgesetzt, dass die Modultische 

mit Ramm-, Bohr- oder Schraubfundamenten zu verankern sind. Durch die Festsetzung einer Fol-

genutzung als landwirtschaftliche Fläche wird sichergestellt, dass die Fläche nach Ablauf der Nut-

zung wieder der Landwirtschaft zur Verfügung steht. Zur Vermeidung einer signifikanten Fernwir-

kung wird die maximale Höhe für die Module auf 3,50 m und für Gebäude auf 5,00 m beschränkt. 

9.2 Baugrenzen, Abstandsflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen für Modultische und Gebäude werden durch die Festsetzun-

gen von Baugrenzen definiert. Zufahrten, Umfahrungen, Einzäunungen können auch außerhalb der 

Baugrenzen errichtet werden. Die festgesetzten Baugrenzen ergeben sich aus den erforderlichen 

Abständen zu der Einfriedung der Anlage sowie aus der Beachtung der einzuhaltenden Schutzberei-

che für vorkommende erdverlegte Leitungen, wie im vorliegenden Fall der 5 m Schutzstreifen bei-

derseits der Leitungsachse der Mineralöl-Fernleitung TAL. 

9.3 Baugestaltung, Werbeanlagen 

Auch wenn die Errichtung von Gebäuden nur in geringem Umfang erforderlich wird, werden Fest-

setzung zur Dachgestaltung getroffen, die ein möglichst gutes Einfügen der Anlagen in die Umge-

bung sicherstellen sollen. Die Dachneigung wird auf maximal 30° begrenzt und es werden gedeckte 

Farben für die Dacheindeckung vorgeschrieben. Aus den gleichen Gründen werden Werbeanlagen 

grundsätzlich zugelassen, jedoch auf eine maximale Fläche von 3,0 m² sowie den Zufahrtsbereich 

beschränkt. Fahnenmasten sowie elektrische Werbeanlagen werden explizit ausgeschlossen. 

9.4 Verkehrsflächen 

Die Grundstückszufahrt erfolgt von der bereits bestehenden, angrenzenden Kreisstraße aus. 

9.5 Einfriedungen 

Zur Verminderung von negativen ökologischen Auswirkungen wird die Festsetzung getroffen, dass 

die Durchlässigkeit für Kleintiere im Bereich von 15 cm ab dem Boden gewährleistet sein muss.  

Die Begrenzung der Gesamthöhe auf maximal 2,50 m und Festsetzung der verwendeten Materia-

lien (Maschendraht aus Metall mit Übersteigschutz) dient zur Verringerung der Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild. 

Die Vorgaben zu den Zaunfundamenten im Bereich der Mineralöl-Fernleitung TAL dienen dem 

Schutz der Leitung und sind zwingend einzuhalten.  

9.6 Gestaltung des Geländes / Bodenschutz / Oberflächenwasser  

Das natürliche Gelände soll weitestgehend unverändert beibehalten werden. Deshalb ist die Abgra-

bung oder Aufschüttung auf eine Höhe von maximal 0,5 m begrenzt. Diese Festsetzung hält die 

Möglichkeit offen, geringfügige Unebenheiten auszugleichen, ohne eine zu starke Veränderung des 

Geländes zuzulassen. Zum Schutz des Bodens ist für Aufschüttungen gegebenenfalls ausschließlich 

inertes Material oder Aushubmaterial des Planungsbereiches zu verwenden. 

Das anfallende Niederschlagswasser ist aus ökologischen Gründen möglichst breitflächig über die 

belebte Bodenzone zu versickern. Eine punktuelle Versickerung ist nicht zulässig. Daher sind auch 

sämtliche Bodenbefestigungen einschließlich der Zufahrten in sickerfähiger Ausführung herzustel-

len.  
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9.7 Grünflächen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft 

Durch Festsetzungen zur Pflege der Grünflächen (1-2 schürige Mahd, Verbot von Düngemitteln und 

Pestiziden, Beweidung, Verwendung von Regionalem Saatgut) innerhalb der Photovoltaikanlage soll 

eine extensive Pflege und Entwicklung zu artenreichem Extensivgrünland sichergestellt werden. 

Dies dient der weitgehenden Minimierung von Eingriffen in Bezug auf das Schutzgut Arten und Le-

bensräume. Zur Einbindung der Anlage in die Landschaft wird die Pflanzung der Hecken in den 

Randbereichen der Anlage festgesetzt. Nachdem nördlich des Geltungsbereiches in geringem Ab-

stand bereits Gehölzstrukturen bestehen, wird in diesem Bereich auf eine weitere zusätzliche Ein-

grünung verzichtet. Die Bilanzierung des Kompensationsbedarfs und die Beschreibung der Gestal-

tungsmaßnahmen sind dem Umweltbericht (Kapitel 2.3) zu entnehmen. 

9.8 Artenschutz 

Zum Schutz der am Boden brütenden Vogelarten hat der Bau der PV-Anlage außerhalb der Brutzeit 

stattzufinden. Müssen Baumaßnahmen aus logistischen Gründen in der Brutzeit stattfinden, sind 

Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen. Eventuell notwendige Vergrämungsmaßnahmen sind mit 

der zuständigen Höheren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Bei faunistischen Erhebungen wurden im geplanten Bereich der PV-Anlage mehrere Brutpaare von 

Feldlerchen kartiert. Bei Durchführung der in der beiliegenden speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung vorgeschlagenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ist davon auszugehen, dass durch 

das Planungsvorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

saP-relevanten Vogelarten erfolgt, da die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ge-

wahrt bleibt. Die Umsetzung der in den Festsetzungen verbindlich geregelten Maßnahmen ist erfor-

derlich, sodass für keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für keine europäischen Vogel-

arten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfüllt wer-

den. Unter Einbeziehung der vorgesehenen Maßnahmen bleibt der derzeitige Erhaltungszustand der 

saP-relevanten Arten gewahrt und verschlechtert sich nicht. 

Die CEF-Maßnahme muss zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein und die ökologische Funktion 

der Fortpflanzungs- oder Ruhstätte wahren. 

Mit einem freiwilligen Monitoring sollen die angeordneten CEF-Maßnahmen auf deren Erforderlich-

keit hin kontrolliert und bei Bedarf entsprechend angepasst werden. Ziel ist die fortlaufende Kon-

trolle der auferlegten Maßnahmen und eine mögliche Freigabe von für den Artenschutz nicht mehr 

benötigten landwirtschaftlichen Flächen. 

9.9 Immissionsschutz 

Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf nachtschwärmende Insekten und zur Vermeidung 

einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird im Bebauungsplan eine dauerhafte Beleuchtung der 

Anlage als unzulässig festgesetzt. 

Gemäß Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen: "An-

hand der vom LfU ermittelten Schallleistungspegel ergibt sich, dass bei einem Abstand des Trafos 

bzw. Wechselrichters von rund 20 m zur Grundstücksgrenze der Immissionsrichtwert der TA Lärm 

für ein reines Wohngebiet von 50 dB(A) am Tag sicher unterschritten wird.“ 

Die Wohnbebauung von Gaden b. Geisenfeld befindet in einem Abstand von mindestens 700 Meter, 

so dass die Werte der TA Lärm für ein Wohngebiet sicher nicht überschritten werden,  

Baubedingt kann es kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung kommen. Diese ist jedoch vorüberge-

hend und daher als gering erheblich einzustufen. 

Zur Einschätzung der potenziellen Blendwirkung der PV-Anlage wurde eine gutachterliche Stellung-

nahme erstellt, welche unter Berücksichtigung der auf Seite 3 angegebenen Systemeigenschaften 

(Anti-Reflex-Schicht, Ausrichtung 180° Süden) zu folgendem Ergebnis kommt: 
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„Anhand der Analyse der Planungsunterlagen und anderer Quellen kann eine Beeinträchtigung von 

Anwohnern der Ortschaft Gaden durch die geplante PV-Anlage „Geisenfeld Gaden“ bzw. eine „er-

hebliche Belästigung“ im Sinne der LAI Lichtleitlinie ausgeschlossen werden. Dies ist insbesondere 

mit der sehr großen Entfernung von über 900 m zur Immissionsquelle begründet. 

Auf der südlich verlaufenden Straße PAF31 können theoretisch in bestimmten Konstellationen Re-

flexionen durch die PV-Anlage auftreten aber aufgrund der geplanten Begrünung entlang der Ge-

ländegrenze besteht in der Realität kein direkter Sichtkontakt zur Immissionsquelle. Eine Beein-

trächtigung von Fahrzeugführern durch die PV-Anlage oder gar eine Blendwirkung kann mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Sicherheut und Leichtigkeit des Verkehrs 

ist gewährleistet.  

Anhand der vorliegenden Daten bestehen keine Einwände gegen das Bauvorhaben.“ 

Von den angegebenen Systemeigenschaften bzw. der Ausrichtung kann nur abgewichen werden, 

wenn gutachterlich nachgewiesen werden kann, dass Blendwirkungen ausgeschlossen sind. 

9.10 Hinweise / nachrichtliche Übernahme 

Zum Schutz der bestehenden Mineralöl-Fernleitung TAL darf der 10 m breite Schutzstreifen nicht 

überbaut oder bepflanzt werden. Die Vorgaben zu den Zaunfundamenten gemäß Festsetzung 6.2 

sind einzuhalten. 

Die Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH benötigt jederzeit ungehinderten Zugang zu ihrer Tras-

se. Bei Arbeiten an der Pipeline wird Platz für Fahrzeuge, Aushub bzw. Geräte benötigt. Je nach 

Notwendigkeit sind Module oder Zaunelemente auf Kosten des Vorhabenträgers zu entfernen. Ka-

belkreuzungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden und frühzeitig mit dem Betreiber unter Vorlage 

von Detailplänen abzustimmen. 
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F UMWELTBERICHT 

1  E in l e i tung  

Aufgabe des Umweltberichts ist es, alle Umweltbelange sowie die Standortauswahl für die Bebau-

ung unter dem Blickwinkel der Umweltvorsorge zusammenzufassen. 

Der Umweltbericht soll den Prozess der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltbe-

langen festhalten und so die Grundlage zur Abwägung mit konkurrierenden Belangen bilden, die in 

anderen Teilen der Begründung darzulegen sind.  

Zweck des Umweltberichts ist es, einen Beitrag zur Berücksichtigung der Umweltbelange bei der 

Zulassung von Projekten zu leisten und dadurch der Umweltvorsorge zu dienen. Er umfasst die 

Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter 

Menschen, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter, 

einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. 

Der Umweltbericht begleitet das gesamte Bauleitplanverfahren vom Aufstellungs- bis zum Sat-

zungsbeschluss. Auf diese Weise soll eine ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur 

und Umwelt sichergestellt und dokumentiert werden. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Be-

gründung zum Bebauungsplan. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele der Bauleitplanung 

Der Stadt Geisenfeld liegt ein Antrag der Firma Südwerk Energie GmbH vor, auf den Flurstücken 

Fl.-Nr. 227, 228, 242, 243, 244, 244/2 (TF), 245, 246, 256 (TF), 257 (TF) und 259 (TF), Gmkg. 

Gaden b. Geisenfeld, auf landwirtschaftlichen Flächen bei Gaden eine Freiflächenphotovoltaikanlage 

zu errichten. 

Die Stadt Geisenfeld plant die Ausweisung des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünord-

nungsplanes Nr. 118 „Sondergebiet Solarpark Gaden“ gemäß § 9 BauGB in diesem Bereich zur 

Deckung des Bedarfs an Flächen zur Nutzung regenerativer Energien (Photovoltaik). 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan weist ein Sondergebiet zur Nutzung regenerativer Energien 

(Photovoltaik und Speicher) aus. Die Erschließung aller Teilflächen erfolgt von der bestehenden 

Kreisstraße aus. 

Die Bundesregierung hat durch das Gesetz für Erneuerbare Energien (EEG) die Voraussetzung für 

eine wirtschaftliche Nutzung der Photovoltaik geschaffen. Dies, aber auch die erkennbare Ver-

schlechterung der Versorgung mit fossilen Energien führt zunehmend zum Einsatz regenerativer 

Energien, insbesondere der Photovoltaik. 

Die Module werden in Reihen, die in Süd-Richtung ausgerichtet sind, angeordnet.  

Diese Modultische werden freitragend ohne flächenhafte Fundamente, sondern lediglich mit Ramm-

, Bohr- oder Schraubfundamenten im Boden verankert. Das Gelände bzw. die Topografie unter den 

Tischen bleibt unverändert, da durch diese Montagetechnik die Unebenheiten der Bodenoberfläche 

ausgeglichen werden können.  

Die Höhe der Module kann bis zu 3,50 m über dem Erdboden betragen. Die Module auf den Tischen 

werden rückseitig verkabelt, die einzelnen Modultische durch Erdverkabelung mit dem Technikraum 

verbunden.  

Die Zu- und Abfahrten außerhalb des Geltungsbereiches erfolgen auf der bereits vorhandenen 

Kreisstraße. 

Die Bereiche zwischen den Modultischen und darunter bleiben ungenutzt und einer extensiven 

Grünlandpflege zugeführt.  
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Der betreffende Bereich wird im Flächennutzungsplan im Parallelverfahren in ein Sondergebiet, 

Photovoltaik und Speicher (SO) nach § 11 BauNVO geändert. Der Geltungsbereich umfasst folgen-

de Parzellen:  

Gemarkung Gaden b. Geisenfeld: Fl.-Nr. 227, 228, 242, 243, 244, 244/2 (TF), 245, 246, 256 (TF), 

257 (TF) und 259 (TF) 

Die Gesamtfläche des geplanten Baugebiets beträgt ca. 6 ha. 

Die eigentliche Modulfläche wird aus versicherungstechnischen Gründen mit einem Maschendraht-

zaun mit einer Höhe von bis zu 2,50 m umfriedet. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-

ten Ziele des Umweltschutzes die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, 

und ihrer Berücksichtigung 

Die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie u. a. das Baugesetzbuch, das Erneuerbare-Energie-

Gesetz, die Naturschutzgesetze, die Abfall- und Immissionsschutz-Gesetzgebung wurden im vorlie-

genden Fall berücksichtigt. Die Eingriffsregelung ist nach dem Leitfaden `Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft´, 2021 in Verbindung mit dem Hinweispapier „Bau- und landesplanerische 

Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, 

Bau und Verkehr von 10.12.2021 durchgeführt worden.  

Im aktuellen EEG ist unter § 2 die besondere Bedeutung erneuerbarer Energien verankert worden. 

Demnach liegen „die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanla-

gen […] im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die 

Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien 

als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht wer-

den.“ 

Für die Umweltprüfung sind die in der folgenden Tabelle zusammengefassten Ziele des Umwelt-

schutzes relevant: 

Baugesetz-

buch 

Baugesetzbuch (BauGB) § 1 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen, insbeson-

dere  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes, 

 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Be-

völkerung insgesamt, 

 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern, 

 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-

gie,  

 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-

ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissions-



vBBP Nr. 118 „Sondergebiet Solarpark Gaden“  Begründung mit Umweltbericht 

Entwurf vom 16.10.2025  Seite 18 von 41 

 

grenzwerte nicht überschritten werden, 

 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d, 

 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, 

die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwe-

re Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis 

d und i, 

 

§ 1 Abs. 7 BauGB: Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushaltes sind in der Abwägung nach zu berücksichtigen 

 

Zudem sind insbesondere zu berücksichtigen: 

- die Belange der Land- und Forstwirtschaft 
- der Sicherung von Rohstoffvorkommen 
- die Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere 

die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden 
- die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen  

 

Bundes-

Bodenschutz-

gesetz  

 

§ 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

- Zweck des Gesetzes ist, die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern und 
wiederherzustellen.  

- Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren  
- Der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen 

sind zu sanieren 
- Es ist Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen 
- Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 

Funktionen so weit wie möglich vermieden werden 
 

Wasserhaus-

haltsgesetz 

Wasserhaushaltsgesetz (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts) 

§ 1 Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 

Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Le-

bensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen 

§ 7 Vorsorgepflicht: Der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt 

über ein Grundstück und derjenige, der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt 

oder durchführen läßt, die zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit führen können, sind 

verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die 

durch ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen 

werden können. 

Bundesnatur-

schutzgesetz/ 

Bayerisches 

Naturschutz-

gesetz 

 

 

§ 1 

Schutz von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für 

Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generatio-

nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung 

- der biologischen Vielfalt, 
- der die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer 
 

Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt, insbesondere 

- Erhalt lebensfähiger Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten und Ermöglichen des Austausches zwischen den Populationen 
sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen  

- Entgegenwirken von Gefährdungen vorkommender Ökosysteme, Biotope und Ar-
ten 

- Erhalt von Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geogra-
fischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung; Überlassen bestimmter 



vBBP Nr. 118 „Sondergebiet Solarpark Gaden“  Begründung mit Umweltbericht 

Entwurf vom 16.10.2025  Seite 19 von 41 

 

Landschaftsteile der natürlichen Dynamik  
 

 Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts  

- Sparsame und schonende Nutzung von Naturgütern, die sich nicht erneuern 

- Erhalt von Böden in ihrer Funktionserfüllung im Naturhaushalt  

- Schutz von Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie 
Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen  

- Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung mit besonderer Bedeutung 

- Erhalt von wildlebenden Tieren und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ih-
re Biotope und Lebensstätten 

- Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme ist auf geeigneten Flächen mit 
ausreichend Raum und Zeit  

 

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von 

Natur und Landschaft  

- Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften sind vor Verun-
staltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren  

- zur Erholung geeignete Flächen sind im besiedelten und siedlungsnahen Bereich 
zu schützen und zugänglich zu machen  

 

Berücksichtigung der Belange einer natur- und landschaftsverträgliche Land-, Forst- und 

Fischereiwirtschaft bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Bewahrung großflächiger, weitgehend unzerschnittener Landschaftsräume vor weiterer 

Zerschneidung  

Beachtung des Vorranges einer erneuten Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie 

die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich - soweit sie 

nicht für Grünflächen vorgesehen sind - vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Au-

ßenbereich  

Bündelung und landschaftsgerechte Führung und Gestaltung von Verkehrswegen, Energie-

leitungen und ähnliche Vorhaben, um Zerschneidung und Inanspruchnahme der Landschaft 

so gering wie möglich zu halten  

Vorrangige Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft; 

Vorrangiger Ausgleich oder Minderung unvermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft, insbesondere durch Förderung natürlicher Sukzession, Renaturierung, natur-

nahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung. 

 

 § 44  

Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformenaus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen oder besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

(Zugriffsverbote). 

Bayerisches 

Waldgesetz 

Beachtung der besonderen Bedeutung des Waldes für den Schutz von Klima, Wasser, Luft 

und Boden, Tieren und Pflanzen, für die Landschaft und den Naturhaushalt.  

Bundesimmis-

sionsschutz-

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre 

sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Vorbeugung 
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gesetz  schädlicher Umwelteinwirkungen.  

Technische 

Anleitung zum 

Schutz gegen 

Lärm  

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräu-

sche 

Technische 

Anleitung zur 

Reinhaltung 

der Luft  

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. 

Bayerisches 

Denkmal-

schutzgesetz 

Erhalt von Denkmälern im Interesse der Allgemeinheit aufgrund ihrer geschichtlichen, 

künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung  

Angemessene Rücksichtnahme durch die Gemeinden bei ihrer Tätigkeit, vor allem im Rah-

men der Bauleitplanung, auf die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 

insbesondere auf die Erhaltung von Ensembles 

 

Das Landesentwicklungsprogramm sieht die Förderung von Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien vor. 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird der Flächennutzungsplan geändert und stellt im betref-

fenden Bereich ein Sondergebiet Photovoltaik und Speicher dar.  

Auf die Kapitel 2.1 bis 2.3 der Begründung, in denen auf das Landesentwicklungsprogramm, den 

Regional- und Flächennutzungsplan eingegangen wird, wird verwiesen. 

Im Planungsgebiet liegen keine Landschaftsschutzgebiete, geschützte Flächen nach Arten- und 

Biotopschutzprogramm oder Natura 2000, ebenso wie keine biotopkartierten Flächen.  

Sonstige Fachpläne und -programme z.B. zum Wasser-, oder Immissionsschutzrecht sowie kom-

munale Umweltqualitätsziele sind für die vorgesehene Fläche nicht vorhanden.  

 

2 .  Bes tandsau fnahme und  Bewer tung  der  Umwe l t ausw i rkungen 

e i n sch l i eß l i ch  de r  P rognose  be i  Du rch füh rung  der  P lanung  

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen 

unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-

stands (Basisszenario) 

2.1.1 Umweltmerkmale  

2.1.1.1 Schutzgut Mensch / Gesundheit 

Beschreibung 

Der Planungsbereich selbst besitzt als landwirtschaftlich genutzte Fläche keine Bedeutung für die 

Erholungsnutzung. Bis auf den Fernradweg „Hallertauer Hopfentour“, der entlang der bestehenden 

Kreisstraße führt, sind keine bedeutenden Freizeitwege im Bereich der Planung zu erkennen.  

Wirtschaftliche Nutzungsansprüche bestehen durch die Landwirtschaft. 

Die Fläche dient weder dem Lärmschutz noch hat sie besondere Bedeutung für die Luftreinhaltung.  
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2.1.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung 

Als potenzielle natürliche Vegetation wird in der Pflanzensoziologie der Endzustand der Vegetation 

bezeichnet, der sich einstellen würde, wenn sie sich unter den heutigen Standortbedingungen ohne 

weiteren Einfluss des Menschen entwickeln könnte. Sie braucht mit der ursprünglichen Vegetation 

nicht übereinstimmen. 

Als Grundlage dieser Betrachtung dienen die Untersuchungsergebnisse nach SEIBERT (1968) zur 

potenziellen natürlichen Vegetation Bayerns, die aufbauend auf Bodeneinheiten und unter Berück-

sichtigung von Höhenlagen und Klimaverhältnissen Vegetationsgebiete beschreiben. Ergänzende 

Kartierungen einzelner Transsekte in Bayern von JANNSEN und SEIBERT (1986) haben zu neuen 

Erkenntnissen geführt. 

Demnach würde sich im Planungsgebiet auf lange Sicht Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald 

im Komplex mit Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald; örtlich Zittergrasseggen-Stieleichen-

Hainbuchenwald entwickeln. 

Im Planungsgebiet selbst liegen keine geschützten Flächen nach Arten- und Biotopschutz-

programm oder Natura 2000, ebenso wie keine biotopkartierten Flächen.  

Die Fläche ist aufgrund des Status als landwirtschaftliche Fläche geprägt durch die menschliche 

Nutzung. Der Geltungsbereich ist als landwirtschaftlich intensiv genutzte Ackerfläche und Grünland 

zu bezeichnen. Die Vegetation der landwirtschaftlichen Nutzflächen setzt sich aus wenigen Arten 

zusammen und weist deshalb eine für den Naturhaushalt untergeordnete Bedeutung auf.  

Unter Berücksichtigung der bestehenden intensiven Nutzung ist der Bereich als gestört und anthro-

pogen beeinflusst einzustufen. Seltene bzw. gefährdete Arten sind deshalb voraussichtlich auszu-

schließen. Wertvolle Lebensräume oder kartierte Biotope werden durch die Planung nicht beein-

trächtigt.  

Schutzgebiete oder Biotope sind von der Planung nicht betroffen. 

Es wurden faunistische Erhebungen durchgeführt. Die vom Büro für ökologische Studien, 

Schlumprecht GmbH erstellte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Stand 04.10.2024) kommt 

dabei zu folgendem Ergebnis: 

Gemäß den Erhebungen im Jahr 2023 liegen 5 Reviere (EOAC-Status B4 nach Südbeck et al. 2005) 

der Feldlerche im geplanten Bereich der PV-Anlage. Rein rechnerisch beträgt die Siedlungsdichte 

der Feldlerche innerhalb der geplanten PV-Anlage 5 Reviere auf 6,04 ha, d.h. 0,825 Reviere pro 

Hektar.  

Fortpflanzungsstätten von saP-relevanten Greifvogelarten in Horsten werden nicht beschädigt oder 

zerstört (auf dem Acker im UG sind keine Horste vorhanden), ebenso keine Bäume mit Höhlen. 

Bei Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen ist davon auszugehen, dass durch das Pla-

nungsvorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes der saP-

relevanten Vogelarten erfolgt, da die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

bleibt. Bei der Planung wurden, unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, alle 

Möglichkeiten der Vermeidung und Minderung berücksichtigt. Unter Einbeziehung der vorgesehe-

nen Maßnahmen bleibt der derzeitige Erhaltungszustand der saP-relevanten Arten gewahrt und 

verschlechtert sich nicht. 

Sonstige saP-relevante Arten: 

Habitate weiterer saP-relevanter Arten konnten aufgrund Vegetation, Acker-Nutzung und Raum-

struktur im UG nicht im Bereich der geplanten PV-Anlage und sind aufgrund des Fehlens entspre-

chender Voraussetzungen im UG auch nicht zu erwarten. 

Für sonstige saP-relevante Tier- und Pflanzenarten bietet das UG derzeit kein Habitatpotenzial, ein 

Vorkommen kann ausgeschlossen werden.“ 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Geltungsbereich eine lediglich geringe Be-

deutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere aufweist. Flächen mit hoher Bedeutung sind von 

der Überbauung nicht betroffen.  

 

 

Auszug aus dem Bayernatlas: Biotopkartierung Flachland 

Zeichenerklärung:  

rot umrandete Fläche: Geltungsbereich      rosa, pink schraffiert: Biotopkartierung Flachland 

2.1.1.3 Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Boden dient als Pflanzen- und Tierlebensraum, als Filter, für die Wasserversickerung und -

verdunstung sowie der Klimaregulierung. Zudem hat er seine Funktion als Produktionsgrundlage 

für die Landwirtschaft. Belebter, gewachsener Boden ist nicht ersetzbar. 

Das Bearbeitungsgebiet liegt innerhalb der Naturraum-Haupteinheit (Ssymank) D65–

Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten, der Naturraum-Einheit (Mey-

nen/Schmithüsen et. al.) 062 Donau-Isar-Hügelland sowie der Naturraum Untereinheit (ABSP) 

062-A Donau-Isar-Hügelland.  

In der Geologischen Karte 1:500.000 ist für den Planungsbereich Obere Süßwassermolasse, unter-

gliedert verzeichnet. Gemäß Übersichtsbodenkarte 1:25.000 (ÜBK 25) liegt im Bereich der Planung 

fast ausschließlich Braunerde, unter Wald podsolig, aus (kiesführendem) Lehmsand (Molasse). 

Nach Bodenschätzungskarte ist im Planungsbereich Sl3D eingetragen. Die Boden- bzw. Ackerzahl 

ist mit 36/36 bzw. 37/38 angegeben. Die Zustandsstufe 3 weist auf eine mittlere Ertragsfähigkeit 

der Bodenart hin. 

Die Standortauskunft bezüglich Bodenkundlicher Basisdaten des Umweltatlas Bayern zeigt, eine 

mittlere Nährstoffverfügbarkeit und geringes pflanzenverfügbares Bodenwasser. 
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Da es sich bei der Fläche für die Freiflächenphotovoltaikanlage um landwirtschaftlich genutzte Flä-

che handelt, ist der anliegende Boden anthropogen überprägt. Der natürliche Bodenaufbau ist in 

diesem Bereich demnach bereits beeinträchtigt. 

Unterschiede bzgl. der biotischen Lebensraumfunktion des Bodens sind im Untersuchungsraum 

nicht zu erkennen. Es sind keine besonders schutzwürdigen Bodenflächen festzustellen.  

Zu Altlasten ist im Bereich der Planung nichts bekannt. 

2.1.1.4 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 

Im Planungsgebiet befinden sich keine Oberflächengewässer oder ein Trinkwasserschutzgebiet. 

Laut Umweltatlas Bayern berindet sich der Geltungsbereich weder im Wassersensiblen Bereich noch 

in einem Überschwemmungsgebiet. Grundwasser ist mit einem Abstand von > 2 m zu erwarten. 

Genauere Kenntnisse zum Grundwasserstand sind nicht vorhanden. Es erfolgt durch die Anlage 

einer Photovoltaikanlage nur ein Minimum an Versiegelung. Beeinträchtigungen für Grundwasser-

neubildung sowie Regenrückhalt können deshalb praktisch ausgeschlossen werden. 

2.1.1.5 Schutzgut Luft / Klima 

Beschreibung 

Die mittlere Lufttemperatur im Planungsbereich beträgt im Sommerhalbjahr zwischen 14 und 15 °C 

und im Winterhalbjahr 2 bis 3 °C. Im Sommerhalbjahr beträgt die mittlere Niederschlagshöhe etwa 

400 bis 450 mm, im Winterhalbjahr etwa 250 mm bis 300 mm. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat als Ackerfläche eine gewisse Bedeutung als Kaltluf-

tentstehungsgebiet, jedoch ohne Bezug zur Wohnbebauung. Eine Bedeutung für die Frischluftent-

stehung ist nicht zu erkennen.  

Besondere Erhebungen zur Luft bzw. deren Verunreinigung liegen für das Planungsgebiet nicht vor. 

2.1.1.6 Schutzgut Landschaft / Erholung 

Beschreibung 

Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die innerhalb der überplanten Flächen kei-

nerlei landschaftsbildprägende Strukturen aufweisen. Das Umfeld ist von der Landwirtschaft sowie 

von etwas entfernt liegenden Feldgehölzen bzw. einem Waldrand geprägt.  

Blickbeziehungen bestehen aufgrund der Höhenabwicklung und der vorhandenen Vegetation zu 

nahezu keinem umliegenden Ortsteil.  

Die landwirtschaftlichen Flächen selbst haben keinen direkten Wert für die Erholungsnutzung. Bis 

auf den Fernradweg „Hallertauer Hopfentour“, der entlang der bestehenden Kreisstraße führt, sind 

keine bedeutenden Freizeitwege im Bereich der Planung zu erkennen. 

2.1.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Kultur- bzw. Sachgüter mit schützenswertem 

Bestand bekannt. Im Denkmalatlas Bayern sind keine Boden- oder Baudenkmäler innerhalb der 

Fläche bzw. in der näheren Umgebung verzeichnet.  

2.1.1.8 Schutzgut Fläche 

Durch die vorliegende Bauleitplanung werden ca. 6 ha Fläche der intensiven landwirtschaftlichen 

Nutzung entzogen und in Flächen für Photovoltaik sowie Flächen für Eingrünung umgewandelt. Die 

Fläche kann begrenzt weiterhin als extensive Grünlandfläche beziehungsweise als Schafweide ge-

nutzt werden. 

Auf diesen Flächen erfolgt nur in sehr geringem Umfang im Bereich der Technikgebäude eine Ver-

siegelung. 
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2.1.1.9 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 

der Planung 

Das Belassen der vorliegenden Flächen im bestehenden Zustand würde keine Veränderung der 

biologischen Vielfalt oder der Funktion als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten erwarten lassen, 

da diese Flächen weiterhin wie bisher intensiv landwirtschaftlich genutzt werden würden.  

Auch für die anderen Schutzgüter würden sich keine Veränderungen ergeben.  

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung 

2.2.1 Auswirkung auf die Schutzgüter 

2.2.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Auswirkungen  

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage wird eine Fläche in Anspruch genommen, die derzeit 

landwirtschaftlich intensiv genutzt wird. 

Wertvolle Lebensräume oder kartierte Biotope werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Schutzgebiete oder Biotope sind von der Planung nicht betroffen. 

Es wurden faunistische Erhebungen durchgeführt. Die vom Büro für ökologische Studien, 

Schlumprecht GmbH erstellte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Stand 04.10.2024) kommt 

dabei zu folgendem Ergebnis: 

„Das Planungsvorhaben führt nicht zu den Verbotstatbeständen des speziellen Artenschutzrechts, 

wenn für die vorkommende Vogelart Feldlerche spezifische Maßnahmen durchgeführt werden. Ein 

Verstoß gegen die Verbote des § 44 BNatSchG liegt bei Durchführung folgender Maßnahmen nicht 

vor: 

Vermeidungsmaßnahme V1 (für am Boden brütende Vogelarten) 

V1: Der Bau der PV-Anlage findet außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern und damit nicht zwi-

schen Mitte März bis Ende August statt. Müssen Baumaßnahmen aus logistischen Gründen in der 

Brutzeit stattfinden, so erfolgen Vergrämungsmaßnahmen durch regelmäßiges Grubbern oder Eg-

gen der Fläche („Schwarzbrache“) im 14-Tage-Takt ab Mitte März bis Baubeginn. Die Maßnahme ist 

maximal bis Mitte August durchzuführen. Alternativ kann eine Vergrämung durch Errichtung von 

Holzpfosten im Sondergebiet in einem Abstand von maximal 10 m mit Anbringen von Flatterband 

(Bandlänge ca. 2 m) an den Pfosten erfolgen. 

[…] 

Für die Reviere der Feldlerche CEF-Maßnahmen notwendig (sic!), wobei diese sich nach den Vorga-

ben des bayer. Umweltministeriums (UMS vom 22.2.2023) bzw. des LfU (2017) richten. 

CEF-Maßnahme 1: für Feldlerche 

- Anlage von Blühstreifen auf Acker (pro verloren gehendes Revier Feldlerche je 5000 m² Fläche) 
- oder pro verloren gehendes Revier Feldlerche 
- 10 Lerchenfenster und 0,2 ha Blüh- und Brachestreifen 

- oder pro verloren gehendes Revier Feldlerche 
- Erweiterter Saatreihenabstand (pro Revier 1 ha) 

 
Folgende CEF-Flächen (im Umfang von ca. 2,6 ha zum Ausgleich von 5 Feldlerchenrevieren) wur-

den gesichert und mit der UNB des Landkreises abgestimmt (schriftl. Mitteilung per E-Mail der Fa. 

Südwerk vom 1.10.2024): 

- Flurnummern 271, 272, 265, 238, 264/2, Gemarkung Gaden b. Geisenfeld 

- Flurnummer 239, Gemarkung Gaden b. Geisenfeld, ca. 0,25 ha Teilfläche 
- Flurnummer 829, Gemarkung Unterpindhart, ca. 0,4 ha Teilfläche 
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Bei Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen ist davon auszugehen, dass durch das Pla-

nungsvorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes der saP-

relevanten Vogelarten erfolgt, da die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

bleibt. Bei der Planung wurden, unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, alle 

Möglichkeiten der Vermeidung und Minderung berücksichtigt. Unter Einbeziehung der vorgesehe-

nen Maßnahmen bleibt der derzeitige Erhaltungszustand der saP-relevanten Arten gewahrt und 

verschlechtert sich nicht.“ 

Die erwähnten Vermeidungsmaßnahmen beziehungsweise Maßnahmen zur Sicherung der kontinu-

ierlichen ökologischen Funktionalität werden im Umweltbericht weiter ausgeführt und im Bebau-

ungsplan verbindlich festgesetzt, um ein Eintreten von Verbotstatbeständen auszuschließen. 

Durch die Umwandlung in extensiv bewirtschaftetes Grünland und die Neuanlage von Hecken sowie 

die Entwicklung artenreicher Säume und Staudenfluren ist insgesamt von einer Verbesserung der 

Funktion der Fläche für den Arten- und Biotopschutz auszugehen. 

Durch die geplante Neuanlage von Hecken sowie die Entwicklung von Extensivgrünland werden 

zusätzlich neue Biotopstrukturen geschaffen. 

Während der Bauphase kann es durch die vom Baubetriebe ausgehenden Störwirkungen zu einer 

Beeinträchtigung der angrenzenden Lebensräume und zur Meidung der Flächen kommen, diese 

sind jedoch zeitlich beschränkt.  

Durch die auftretenden teilweisen Verschattungseffekte sowie den unterschiedlichen Niederschlags-

anfall ist langfristig eine differenzierte Ausbildung in der Vegetationszusammensetzung zu erwar-

ten, die zu einer weiteren Auffächerung des Lebensraumspektrums führt. Durch gezielte Pflege-

maßnahmen können diese zusätzlich unterstützt werden. 

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf nachtschwärmende Insekten wird eine dauerhafte Be-

leuchtung der Anlage als unzulässig festgesetzt.  

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Säugetieren durch die Errichtung der notwendigen Um-

zäunung des Geländes wird festgesetzt, dass die Unterkante des Zaunes entsprechend der Gelän-

detopografie mindestens 15 cm über für Kleintiere durchlässig auszuführen ist.  

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind gering bedeutende Flächen betroffen, so 

dass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in der Zusammenschau gering erhebli-

che Umweltauswirkungen für dieses Schutzgut zu erwarten sind. 

2.2.1.2 Schutzgut Boden 

Auswirkungen 

Vor allem bei feuchten Witterungsverhältnissen kann es durch die Befahrung der Fläche während 

der Bauphase zu stellenweisen Bodenverdichtungen kommen. Zur Herstellung der Kabelgräben 

wird Boden ausgehoben und zwischengelagert. Dauerhafte Bodenumlagerungen, also Abgrabungen 

oder Aufschüttungen werden im vorliegenden Fall nicht notwendig, die Modultische an den Gelän-

deverlauf angepasst werden. 

Auf Grund der gewählten Ausbildung der Modultische ohne flächenhafte Betonfundamente wird der 

dauerhafte, über die Bauphase hinausgehende Eingriff minimiert. Es erfolgt lediglich eine geringflä-

chige Bodenverdrängung, keine Versiegelung. Lediglich im Bereich des Technikraumes erfolgt eine 

Versiegelung des Bodens, die auf Grund der geringen Dimensionierung jedoch vernachlässigt wer-

den kann.  

Bei der Verwendung von verzinkten Stahlprofilen zur Verankerung der Modultische kann es grund-

sätzlich zum Abtrag von Zink und Anreicherung im Boden kommen. Zum Thema Zinkeintrag 
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schreibt fachliche Oberbehörde für Wasserwirtschaft, das Landesamt für Umwelt Bayern (Merkblatt 

Nr. 1.2/9 (2013) S. 9)  

„In der ungesättigten Bodenzone dagegen bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen 

Einsatz von verzinkten Stahlprofilen. Da die vertikale Sickerströmung parallel zu ihnen verläuft, 

bleiben Lösungsprozesse und -mengen sehr begrenzt, und die ohnehin geringere Benetzung mit 

Sickerwasser wird durch die Abschirmwirkung der Solarmodultische weiter gemindert. Der Eintrag 

von Zink über das Sickerwasser wird daher zu keinen relevanten Verunreinigungen des Grundwas-

sers führen.“ Risikofaktoren, die zu erhöhtem Zinkeintrag führen, sind niedrige pH-Werte (<6) im 

Boden, Stau- und Grundwassereinfluss oder ein hoher Salzgehalt im Boden. Keine dieser Risikofak-

toren sind für die überplante Fläche zu erwarten. 

Zudem werden die Flächen zukünftig den Festsetzungen entsprechend weder gedüngt noch mit 

Pestiziden o.ä. behandelt. 

Ergebnis 

Es sind auf Grund der sehr geringen Versiegelung und der vorhandenen Beeinträchtigung durch die 

intensive landwirtschaftliche Nutzung Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für dieses 

Schutzgut zu erwarten. 

2.2.1.3 Schutzgut Wasser 

Auswirkungen 

Mit baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut ist bei ordnungsgemäßer Durchführung nicht zu 

rechnen. Als anlagebedingte Wirkungen ist die Flächenversiegelung und die Überdeckung von Teil-

bereichen durch die Module zu nennen. Aufgrund der Neigung der Module kann das auftreffende 

Niederschlagswasser unmittelbar ablaufen und zwischen den Modulen abtropfen. Eine Versickerung 

erfolgt damit großflächig über eine geschlossene Pflanzendecke im gesamten Planungsbereich, so 

dass kein Eingriff in den vorhandenen Wasserhaushalt entsteht. Da die Module ohne Fundamente 

im Boden verankert werden, entsteht auch hier keine nennenswerte Versiegelung. Lediglich die 

Speicher sowie die sonstigen notwendigen Technik- bzw. Geräteräume stellen eine Versiegelung 

des Bodens dar und müssen mit entsprechenden Wasserableitevorrichtungen ausgestattet werden. 

Da diese Gebäude jedoch nur kleinflächig nötig und möglich sind, entstehen auch hieraus keine 

nennenswerten Einschränkungen. 

Es erfolgt deshalb nur ein Minimum an Versiegelung. Abgrabungen sind auf maximal 0,5 m be-

schränkt. Beeinträchtigungen für Grundwasserneubildung sowie Regenrückhalt können deshalb 

praktisch ausgeschlossen werden. 

Ergebnis 

Es sind durch die Planung bei Einhaltung der Verminderungsmaßnahmen Umweltauswirkungen 

geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser zu erwarten. 

2.2.1.4 Schutzgut Luft/Klima 

Auswirkungen 

Während der Bauphase kann es witterungsbedingt zeitweise zu Staubemissionen kommen.  

Die anlagebedingten Auswirkungen sind im Zusammenhang mit der bereits beim Schutzgut Boden 

und Wasser genannten Versiegelungen und Verschattungseffekten zu sehen. Da kaum Versiege-

lung erfolgt, findet praktisch keine Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten statt. Die aufgestän-

derte Bauweise verhindert Kaltluftstau. 

Der differenzierte Wechsel von beschatteten und unbeschatteten Bereichen führt lediglich zu einem 

kleinräumigen Wechsel des Mikroklimas, großräumige Auswirkungen sind dadurch jedoch nicht zu 

erwarten. Der kleinklimatische Wechsel führt jedoch zu einer differenzierten Lebensraumausbildung 

und damit zu einer Erhöhung der Artenvielfalt auf der Fläche.  
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Auf Grund der geringen Größenordnung des Geltungsbereiches sind keine größeren Auswirkungen 

auf Klima und Luftaustausch zu erwarten. 

In der Gesamtbilanz wird das Schutzgut Luft / Klima durch die Errichtung der geplanten Photovol-

taikanlage positiv beeinflusst, da die Freisetzung von schädlichen Klimagasen, wie sie bei der kon-

ventionellen Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe entstehen, verringert wird. 

Ergebnis 

Es sind durch die Planung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Luft 

festzustellen. Für das Schutzgut Klima sind ebenfalls keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

2.2.1.5 Fläche 

Auswirkungen 

Durch die vorgesehene Aufstellung des Bauleitplanes werden bislang landwirtschaftlich genutzte 

Flächen für die Geltungsdauer des Bebauungsplanes in Anspruch genommen. Da die Nutzung als 

Sondergebiet jedoch zeitlich begrenzt ist, ist dieser Verlust nicht dauerhaft. Die Bereiche unter der 

Anlage werden zudem weiterhin als extensives Grünland gepflegt oder zur Schafbeweidung heran-

gezogen. Aus agrarpolitischer Sicht ist die Überplanung begrenzter Flächen mit Freiflächen-

Photovoltaikanlagen zielführend, um damit bestehende Biogasanlagen zu ersetzen und durch die 

erheblich höhere Flächeneffizienz bisher für die Produktion von Energiepflanzen gebundene Flächen 

wieder für die Nahrungsmittelproduktion zu gewinnen. 

Nach Rückbau der Anlage stehen die Flächen wieder für die Landwirtschaft oder andere Nutzungen 

zur Verfügung.  

Ergebnis  

Auf Grund der zeitlichen Begrenzung der Inanspruchnahme ist mit insgesamt gering erheblichen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche zu rechnen. Diese werde nach Rückbau der Anlage voll-

ständig zurückgenommen. 

2.2.1.6 Wirkungsgefüge zwischen den o.g. Schutzgütern 

Die einzelnen Schutzgüter stehen untereinander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgefüge 

miteinander verbunden. So ist die Leistungsfähigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne 

die Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion). 

Beide stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und 

Tierwelt. Diese Bezüge sind bei den jeweiligen Schutzgütern vermerkt. 

2.2.1.7 Schutzgut Landschaft / Erholung 

Auswirkungen 

Als anlagebedingte Wirkung hat die Errichtung einer Photovoltaikanlage eine gewisse Veränderung 

des Landschaftsbildes im unmittelbaren Planungsumgriff zur Folge. Die Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild werden durch die Maßnahmen zur Eingrünung beziehungsweise die im Norden des 

Geltungsbereiches bereits vorhandene Gehölzstruktur minimiert.  

Da die Ackerflächen in mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland umgewandelt werden und 

im Randbereich Heckenstrukturen angelegt werden, wird das Landschaftsbild im Hinblick auf die 

Vegetation aufgewertet. 

Zur Vermeidung einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird eine dauerhafte Beleuchtung der Anla-

ge als unzulässig festgesetzt. 

Ergebnis 

Aufgrund der Lage und unter Berücksichtigung der geplanten Eingrünung sind durch die Planung 

nur mittel erhebliche Umweltauswirkungen für das Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten. 

2.2.2 Auswirkungen auf Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-
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Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

Im direkten Umfeld der Planung befinden sich keine Natura-2000 Gebiete. Das nächstgelegene 

FFH-Gebiet befindet sich einem Abstand von deutlich über vier Kilometern. Die Planung hat keine 

Auswirkung auf diese Gebiete. 

2.2.3 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevöl-

kerung insgesamt  

Auswirkung 

Bei der Ausweisung von Sondergebieten (für Photovoltaik und Speicher) im Umfeld bestehender 

Siedlungen ist in der Regel eine gewisse Auswirkung auf die dort lebende Bevölkerung gegeben. 

Meist entstehen nachteilige Auswirkungen in Form von Sichtbeeinträchtigungen bzw. Störung des 

Landschaftsbildes durch die errichteten Anlagenteile. Diese werden beim Schutzgut Landschaftsbild 

behandelt. 

Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen durch den Betrieb der Anlage wie Lärm, Erschütterung, 

oder Schwingungen sind auf Grund der Anlagenausführung und der angewandten Techniken nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Lärmemissionen entstehen auf Photovoltaikanlagen 

nur durch die verwendeten Transformatoren. Diese sind jedoch so gering, dass eine Belastung der 

mehr als 400 m entfernten Wohnbebauung von Gaden b. Geisenfeld nicht zu erwarten ist.  

Zur Einschätzung der potenziellen Blendwirkung der PV-Anlage wurde eine gutachterliche Stellung-

nahme erstellt, welche unter Berücksichtigung der auf Seite 3 angegebenen Systemeigenschaften 

(Anti-Reflex-Schicht, Ausrichtung 180° Süden) zu folgendem Ergebnis kommt: 

„Anhand der Analyse der Planungsunterlagen und anderer Quellen kann eine Beeinträchtigung von 

Anwohnern der Ortschaft Gaden durch die geplante PV-Anlage „Geisenfeld Gaden“ bzw. eine „er-

hebliche Belästigung“ im Sinne der LAI Lichtleitlinie ausgeschlossen werden. Dies ist insbesondere 

mit der sehr großen Entfernung von über 900 m zur Immissionsquelle begründet. 

Auf der südlich verlaufenden Straße PAF31 können theoretisch in bestimmten Konstellationen Re-

flexionen durch die PV-Anlage auftreten aber aufgrund der geplanten Begrünung entlang der Ge-

ländegrenze besteht in der Realität kein direkter Sichtkontakt zur Immissionsquelle. Eine Beein-

trächtigung von Fahrzeugführern durch die PV-Anlage oder gar eine Blendwirkung kann mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Sicherheut und Leichtigkeit des Verkehrs 

ist gewährleistet.  

Anhand der vorliegenden Daten bestehen keine Einwände gegen das Bauvorhaben.“ 

Von den angegebenen Systemeigenschaften bzw. der Ausrichtung kann nur abgewichen werden, 

wenn gutachterlich nachgewiesen werden kann, dass Blendwirkungen ausgeschlossen sind. 

Baubedingt kann es durch die Bebauung kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung kommen. Diese ist 

jedoch vorübergehend und daher als gering erheblich einzustufen.  

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Belastungen zu erwarten. Beeinträch-

tigungen entstehen gegebenenfalls auf das Landschaftsbild. Diese werden beim Schutzgut Land-

schaftsbild getrennt behandelt. 

2.2.4 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter  

Auswirkungen 

Auch wenn derzeit keine Bodendenkmäler bekannt sind, ist nicht auszuschließen, dass sich im Pla-

nungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden. 

Jegliche Form von Erdarbeiten birgt ein gewisses Risiko der Zerstörung von Bodendenkmälern. Da 

es sich bei der zu bebauenden Fläche um bereits von Landwirtschaft überprägte Flächen handelt 
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und Abgrabungen im Bebauungsplan auf 0,50 m begrenzt werden, ist in dieses Risiko jedoch sehr 

gering. 

Während der Bauarbeiten bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde 

sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. 

(Art. 8 DSchG) 

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der unteren Denk-

malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichten sich auch 

der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die 

zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 

Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 

so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände 

vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Ergebnis  

Es sind durch die Bebauung keine erheblichen Auswirkungen für dieses Schutzgut zu erwarten. 

2.2.5 Auswirkungen auf die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerech-

te Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Die Förderung von erneuerbaren Energien, wie im vorliegenden Fall der Solarenergie, trägt grund-

sätzlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 

produziert und in der Gesamtbilanz die Reduktion von Emissionen erreicht. 

Abfälle oder Abwässer fallen durch die Nutzung der Anlage nicht an. 

2.2.6 Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame 

und effiziente Nutzung von Energie 

Da die vorliegende Planung zum Ziel hat, Baurecht für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu 

schaffen, trägt sie wesentlich zur Nutzung erneuerbaren Energien bei. 

2.2.7 Auswirkungen auf die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von 

sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-

schutzrechts 

Im Bereich der Planung sind keine Darstellungen von Landschaftsplänen vorhanden. Wasser, Ab-

fall- oder Immissionsschutzrechtliche Belange werden ebenfalls nicht berührt. 

2.2.8 Auswirkungen auf die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebie-

ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten 

der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-

schritten werden 

Durch die Nutzung der Fläche als Photovoltaikanlage entstehen keine Auswirkungen auf die Luft-

qualität im unmittelbaren Planungsbereich, da von der Anlage keine Luftemissionen ausgehen. Das 

geplante Vorhaben steht der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität somit nicht entgegen. 

2.2.9 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belan-

gen des Umweltschutzes  

Die einzelnen Schutzgüter stehen untereinander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgefüge 

miteinander verbunden. So ist die Leistungsfähigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne 
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die Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion). 

Beide stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und 

Tierwelt. Diese Bezüge sind bei den jeweiligen Schutzgütern vermerkt. 

2.3 Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringe-

rung oder Ausgleich von erheblichen Umweltauswirkungen  

Im Folgenden wird erläutert, mit welchen Maßnahmen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Umwelt vermieden, verhindert, verringert oder ausgeglichen werden, sowohl während der Baupha-

se als auch der Betriebsphase. 

Die Maßnahmen sind in den Festsetzungen des Bebauungsplanes verankert und tragen zur Vermei-

dung, Verhinderung, Verringerung von erheblichen Umweltauswirkungen bei. Die verbleibenden, 

unvermeidlichen Auswirkungen können durch interne Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

2.3.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 

2.3.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Durchlässige Gestaltung der Einfriedung für Säugetiere mittlerer Größe 

Es wird festgesetzt, dass sich der Zaun mindestens 15 cm über dem Gelände für Kleintiere durch-

lässig zu gestalten ist. Dadurch wird eine Durchlässigkeit für Tiere wie Igel, Feldhase, Marder und 

andere erreicht, die zum Beispiel von Greifvögeln erbeutet werden. Durch die Anhebung der Zaun-

unterkante wird die Zerschneidung des Lebensraumes für diese Tierarten vermieden. 

Entwicklung von extensivem Grünland innerhalb der PV-Anlage durch Mahd/extensive Beweidung 

Unter den Photovoltaikmodulen wird artenreiches, extensiv genutztes Grünland entwickelt, so dass 

zu erwarten ist, dass sich der Artenreichtum im Vergleich zur momentanen, intensiven Nutzung 

erhöht. Näheres zur Pflege wird unter Punkt 2.3.2 – Landschaftspflegerische Maßnahmen erläutert. 

Verwendung von autochthonem Pflanzgut 

Für die Anlage der Hecken entlang der Grenze des Geltungsbereiches wird die Verwendung von 

standortgerechtem, autochthonem Pflanzgut festgesetzt. 

Verbot einer dauerhaften Beleuchtung der Anlage 

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf nachtschwärmende Insekten wird eine dauerhafte Be-

leuchtung der Anlage als unzulässig festgesetzt. 

2.3.1.2 Schutzgut Boden 

Durch die vorgesehene Verankerung der Modultische im Boden wird ein Eingriff in den Boden wei-

testgehend verringert. 

2.3.1.3 Schutzgut Wasser 

Durch die direkte, breitflächige Versickerung von Niederschlagswasser auf der Fläche ist der Eingriff 

in das Schutzgut Wasser minimiert. 

2.3.1.4 Schutzgut Landschaftsbild 

Festsetzungen zur Fassaden- und Dachgestaltung der notwendigen Technikgebäude verringern die 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Durch die Eingrünung an den Rändern des Sondergebietes 

wird die Anlage in die Landschaft integriert. Durch das Verbot einer dauerhaften Beleuchtung der 

Anlage wird eine optische Fernwirkung bei Nacht vermieden. 

2.3.1.5 Schutzgut Luft/Klima 

Die Luft- und Klimaverhältnisse werden durch die Anlage der Photovoltaikanlage nicht negativ be-

einträchtigt. Es erfolgt sogar eine Verbesserung durch Reduzierung des CO2-Ausstoßes. 
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2.3.2 Landschaftspflegerische Maßnahmen und Festsetzungen 

Diese werden im Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes durchgeführt. 

2.3.2.1 Pflege innerhalb der eigentlichen Freiflächenphotovoltaikanlage  

Derzeitige Nutzung/ Bestand: Acker, intensiv bewirtschaftet  

Entwicklungsziel:  artenreiches Extensivgrünland 

   Artenanreicherung des Gebiets 

Die Pflege des Grünlandes innerhalb der PV-Anlage erfolgt durch 1 bzw. 2 schürige Mahd ohne 

Düngung der Fläche.  

Damit wird sichergestellt, dass Vogelarten, die ihre Nester am Boden anlegen, durch die Mahd nicht 

bei der Brutausübung beeinträchtigt werden. Gleichzeitig ist eine Grünlandpflege oder -

Bewirtschaftung erforderlich, um langfristig eine Verbuschung zu verhindern und einen Nährstoff-

entzug zu erreichen. Ebenso werden damit günstige Nahrungsbedingungen für die in der Hecke 

brütenden Vogelarten geschaffen.  

Auf dem gesamten Grünland innerhalb der Photovoltaikanlage ist der Einsatz von Dünger und Pes-

tiziden grundsätzlich untersagt. Lediglich Maßnahmen zur Anhebung des ph-Wertes (z.B. Kalkung) 

sind zulässig, sofern aus Gründen des Korrosionsschutzes erforderlich. 

2.3.3 Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen / Eingriffsregelung 

Die Eingriffsregelung wird im vorliegenden Fall nach dem Leitfaden `Bauen im Einklang mit Natur 

und Landschaft´, 2021 in Verbindung mit dem Hinweispapier „Bau- und landesplanerische Behand-

lung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 

und Verkehr von 10.12.2021 durchgeführt. Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflächenanlagen 

von einer Bebauung mit Gebäuden (einschl. deren Erschließung) deutlich abweicht, werden für die 

Bewältigung der Eingriffsregelung bei PV-Freiflächenanlagen in dem Hinweispapier spezifische Hin-

weise gegeben. Diese gelten ausschließlich für Bauleitplanverfahren zu PV-Freiflächenanlagen. 

Die Grundlage für die Beurteilung der Eingriffsschwere ist der Flächenzustand vor Beginn der Maß-

nahmen.  

2.3.3.1 Bestandserfassung und Bewertung 

Die Bestandserfassung und -bewertung erfolgt anhand vorhandener Untersuchungen sowie eigener 

Erhebungen. 

Maßgebend für die Erfassung und Bewertung ist der tatsächliche Zustand der Schutzgüter im Un-

tersuchungsraum vor dem Eingriff.  

Die Bewertung des Ausgangszustands wird maßgebend davon bestimmt, welche Bedeutung den 

jeweiligen Schutzgütern zukommt. Die Bedeutung des jeweiligen Schutzgutes lässt sich anhand der 

wesentlichen wertbestimmenden Merkmale und Ausprägungen in die Kategorien gering, mittel und 

hoch einteilen. Die Bewertung zum Schutzgut Arten und Lebensräume erfolgt in Anlehnung an die 

Biotopwertliste zur Bayerischen Kompensationsverordnung.  

Bewertung des Ausgangszustands 

Nr. Schutzgut Beschreibung Kategorie 

1 Arten & Lebens-

räume 

Intensiv bewirtschaftete Äcker geringe Bedeutung  

2 Boden & Fläche Anthropogen überprägter Boden ohne kultur-

historische Bedeutung oder Eignung für die 

Entwicklung von besonderen Biotopen 

mittlere Bedeutung 

 

3 Wasser Flächen mit dauerhaft abgesenktem Grundwas- geringe Bedeutung 
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ser 

4 Klima / Luft Flächen ohne klimatisch wirksame Luftaus-

tauschbahnen 

geringe Bedeutung 

5 Landschaftsbild begrenzte Fernwirkung durch eingegrenzte 

Lage 

mittlere Bedeutung 

 

2.3.3.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes 

Gemäß dem aktuellen Hinweispapier zur Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-

Photovoltaikanlagen kann bei Einhaltung einer Reihe von Maßgaben bei der Detaillierung der Pho-

tovoltaikanlage auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung davon ausgegangen werden, dass Be-

einträchtigungen des Naturhaushaltes weitgehend oder sogar vollständig vermieden werden kön-

nen. 

Wenn der Ausgangszustand der Anlagenfläche gemäß Biotopwertliste als „intensiv genutzter Acker“ 

(BNT A11 gemäß Biotopwertliste) und/oder „intensiv genutztes Grünland“ (BNT G11 gemäß Bio-

topwertliste) einzuordnen ist und die im nachfolgenden aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen 

eingehalten werden, entsteht gemäß dem Hinweispapier kein Ausgleichsbedarf für den Naturhaus-

halt. 

Können die Maßgaben dagegen nur teilweise eingehalten und die Maßnahmen nur teilweise umge-

setzt werden, ist der Ausgleichsbedarf zu ermitteln und um die durch ökologischen Gestaltungs- 

und Pflegemaßnahmen erreichbare Vermeidung zu reduzieren. 

Im Folgenden sind die gemäß Hinweispapier erforderlichen Maßnahmen aufgelistet: 

 

Maßnahmen  Umsetzung 

ja nein 

Grundsätzliche Vermeidungsmaßnahmen 

- Standortwahl unter Beachtung der Standorteignung (Ausschluss- und 

Restriktionsflächen) 

  

- Keine Überplanung naturschutzfachlich besonders wertvoller Bereiche 

(z.B. amtlich kartierte Biotope, Bodendenkmäler und Geotope, Böden mit 

sehr hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte gemäß 

§ 2 Bundesbodenschutzgesetz - BBodSchG)  

  

- 15 cm Abstand des Zauns zum Boden bzw. anderweitige Zäunungen, 

durch die dieselbe Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger etc. ge-

währleistet werden kann  

  

- Fachgerechter Umgang mit Boden gemäß den bodenschutzgesetzlichen 

Vorgaben  

  

- Standortwahl auf intensiv genutztem Acker- oder Grünland                    

 

Vermeidung durch ökologische Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen 

- Grundflächenzahl (= GRZ = Maß der baulichen Nutzung) ≤ 0,5    

- zwischen den Modulreihen mind. 3 m breite besonnte Streifen    

- Modulabstand zu Boden mind. 0,8 m   
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- Begrünung der Anlagenfläche unter Verwendung von Saatgut aus ge-

bietseigenen Arten bzw. lokal gewonnenen Mähgut,  

  

- keine Düngung,    

- kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,    

- 1- bis 2-schürige Mahd (Einsatz von insektenfreundlichen Mähwerk, 

Schnitthöhe 10 cm) oder/auch standortangepasste Beweidung oder/auch 

  

- kein Mulchen innerhalb der Anlage   

 

Im vorliegenden Fall werden die Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt, so dass der Ausgleichs-

bedarf rechnerisch zu ermitteln ist. Dabei ist wird als Eingriffsfläche die Fläche des Geltungsberei-

ches ohne Eingrünungsmaßnahmen angenommen, also die Fläche innerhalb des Zaunes. Als Ein-

griffsfaktor wird gemäß den Vorgaben des Leitfadens `Bauen im Einklang mit Natur und Land-

schaft´, 2021 die Grundflächenzahl angesetzt.  

Nach Feststellung des Ausgleichsbedarfs ist dieser gemäß der erreichbaren Vermeidung zu reduzie-

ren. Wie dies genau zu berechnen ist, wird nicht vorgegeben, sinnvoll erscheint jedoch eine Anleh-

nung an die Systematik des o.g. Leitfadens, nach dem der errechnete Ausgleichsbedarf durch einen 

Planungsfaktor, der sich nach der erreichten Vermeidung bemisst, reduziert wird. 

Die erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts bei PV-Freiflächenanlagen können in der 

Regel durch die vielfältigen Maßnahmen und Möglichkeiten weitestgehend vermieden werden. Da-

her wird im vorliegenden Fall ein Planungsfaktor von 50 % angenommen.  

Bestandserfassung Schutzgut Arten und Lebensräume 

Bezeichnung  
Fläche 

(m²) 

Bewertung 

(WP) 

GRZ/ 

Eingriffs-

faktor 

Ausgleichs-

bedarf (WP) 

Intensiv bewirtschafte Äcker (A11) 52.071 2 0,70 72.899 

Summe: 52.071  72.899 

 
Summe Ausgleichsbedarf (WP) 72.899 WP 

Berücksichtigung der durch ökologischen Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen erreichte Ver-

meidung (siehe auch Tabelle der Maßnahmen) – Reduzierung um Planungsfaktor  

Vermeidungsmaßnahme Sicherung Planungsfak-

tor 

Einhaltung der im Hinweispapier genann-

ten Maßgaben. Eingriff wird zum Großteil 

vermieden, positive Effekte möglich 

Festsetzung in BBP  50% 

Summe  50 % 

 
Summe Ausgleichsbedarf (WP) 36.450 WP 
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2.3.3.3 Bewertung des Ausgleichs 

Ausgleichsumfang und Bilanzierung Schutzgut Arten und Lebensräume 

M
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Ausgangszustand nach der 

BNT-Liste 

Prognosezustand nach der BNT-Liste Ausgleichsmaßnahme 
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A1 A11 Intensiv be-

wirtschafte 

Äcker 

2 G212 Mäßig extensiv ge-

nutztes, artenreiches 

Grünland 

8  3.305 6 19.830 

A2 A11 Intensiv be-

wirtschafte 

Äcker 

2 B112 mesophile Hecken 10 4.197 8 33.576 

Summe Ausgleichsumfang im Wertpunkten 53.406 WP 

 
Bilanzierung 

Summe Ausgleichsumfang 53.406 WP 

Summe Ausgleichsbedarf 36.450 WP 

 
Differenz 16.956 WP  

 

Nach Gegenüberstellung des Kompensationsbedarfes von 36.450 Wertpunkten und –umfangs in 

Höhe von 53.406 Wertpunkten verbleibt gemäß der Bilanzierung eine Differenz von 16.956 Wert-

punkten. Dieser Überschuss zeigt, dass der notwendige Ausgleich vollständig auf internen Flächen 

erbracht werden kann. 

Die Maßnahmen auf der Ausgleichsfläche werden unter Punkt 2.3.4 – Maßnahmen auf Ausgleichs-

flächen näher benannt sowie in die Festsetzungen des Bebauungsplanes unter Punkt 8 aufgenom-

men. Die notwendigen Ausgleichsflächen sind nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes dem Bayeri-

schen Landesamt für Umwelt (LfU) zur Aufnahme in das Ökoflächenkataster zu melden.  
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2.3.4 Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen 

Interne Ausgleichsmaßnahmen: 

Maßnahme A1: Entwicklung von Extensivgrünland 

Entwicklungsziel:  Entwicklung von Extensivgrünland  

   Artenanreicherung des Gebiets 

Herstellung  

Ansaat mit einer autochthonen Saatgutmischung. Bei der Ansaat ist Regio - Saatgut des Ur-

sprungsgebietes 16 (Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) zu verwenden. 

Pflege von Extensivgrünland: 

Der Aufwuchs ist ein- bis zweimal jährlich zu mähen und das Mahdgut abzufahren. Etwa drei Viertel 

der Fläche ist zweischürig zu mähen (in den ersten fünf Jahren: erster Schnitt ab 15. Juni, an-

schließend erster Schnitt ab 1. Juli, zweiter Schnitt ab 15. August), das verbleibende Viertel ein-

schürig (ab 15. August). Alternativ ist auch eine extensive Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen 

zulässig. Es sind zwei bis vier Weidedurchgänge durchzuführen, die Weidetiere dürfen sich nicht 

dauerhaft auf der Ausgleichsfläche aufhalten. Die Fläche darf nicht vollständig zum gleichen Zeit-

punkt beweidet werden. Der Einsatz von Düngern oder Pestiziden ist unzulässig. 

 

Maßnahme A2: Flächeneingrünung mit Heckenpflanzung/ Einzelgehölzen 

Entwicklungsziel:  Einbindung der Anlage in die Landschaft mittels standortgerechter Gehölz-

strukturen  

   Artenanreicherung des Gebiets 

Herstellung: 

Bepflanzung der Ausgleichsfläche mit Hecken in den Randbereichen des Planungsgebiets.  

Die Gehölze müssen aus autochthoner Anzucht des Vorkommensgebietes 6.1 "Alpenvorland" 

stammen. Die Pflanzenqualität muss den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen der For-

schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung-Landschaftsbau e.V. entsprechen (Mindestqualität: 

v.Str., H 60-100 cm). Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und in ihrem Bestand dauerhaft 

zu sichern. Nicht angewachsene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode durch Gehölze gleicher 

Art und Größe zu ersetzen. 

Artenliste: 

Hunds-Rose Rosa canina 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 

Kreuzdorn Rhamnus cathartica 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Haselnuss Corylus avellana 

Schlehe Prunus spinos 

Hainbuche Carpinus betulus 

 

Pflege der Hecken: 

In den ersten drei Jahren sind die Heckenbereiche auszumähen, um ein sicheres Anwachsen der 

Pflanzung zu gewährleisten.  

Im weiteren Anschluss ist ein abschnittsweises „auf den Stock setzen“ möglich. In den auf den 

Stock gesetzten Bereichen sind Überhälter in Form von einzelnen Bäumen bzw. Sträuchern zu be-

lassen. Das Schnittgut ist aus dem Heckenbereich zu entfernen. Der Zeitraum für diese Pflegemaß-

nahme beschränkt sich auf den Zeitraum von 01. Oktober bis 28. Februar. 
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Die Fertigstellung der Ausgleichsflächen ist bei der UNB zu melden und ein Abnahmetermin ist zu 

vereinbaren. Die Kopien der Lieferscheine der Ansaat der Ausgleichsfläche sowie die Autochthoni-

tätsnachweise sind an die UNB zu übermitteln.  

 

Externe Ausgleichsmaßnahmen:  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität: Schaffung 

von Blühflächen mit Ackerbrache im Bereich der Flurstücke Fl.-Nr. 238, 239 (TF), 264/2, 265, 271, 

272, jeweils Gemarkung Gaden b. Geisenfeld sowie das Flurstück Fl.-Nr. 829 (TF), Gemarkung 

Unterpindhart 

Entwicklungsziel: Entwicklung einer Blühfläche in Kombination mit Ackerbrache 

Die CEF-Maßnahme muss zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein und die ökologische Funktion 

der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wahren. 

Herstellung und Pflege: 

Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Beachtung der stand-

orttypischen Segetalvegetation auf 50 % der Fläche aus niedrigwüchsigen Arten, Ansaat mit redu-

zierter Saatgutmenge (max. 50 - 70% der regulären Saatgutmenge) zur Erzielung eines lückigen 

Bestands, Fehlstellen im Bestand sind zu belassen. 

Anlage eines selbstbegrünenden Brachestreifens mit jährlichem Umbruch auf 50 % der Fläche.  

Kein Einsatz von Dünger- und Pflanzschutzmittel sowie keine mechanische Unkraut-Bekämpfung 

auf den Blüh- und Brachestreifen. 

Keine Mahd, keine Bodenbearbeitung während der Brutzeit von Anfang März bis Anfang September.  

Herstellung der Funktionsfähigkeit der Blühstreifen durch jährliche Pflege mit Pflegeschnitt im Früh-

jahr vor Brutbeginn bis Anfang März, kein Mulchen. 

Erhalt von Brache / Blühstreifen auf derselben Fläche für mindestens 2 Jahre (danach Boden-

bearbeitung und Neuansaat i.d.R. im Frühjahr bis Ende Mai) oder Flächenwechsel. Bei einem Flä-

chenwechsel ist die Maßnahmenfläche bis zur Frühjahrsbestellung zu erhalten, um Winterdeckung 

zu gewährleisten. 

2.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Potenzielle Standorte für Photovoltaikanlagen ergeben sich aus den Vorgaben des Landesentwick-

lungsprogrammes sowie Regionalplanes, den Förderbedingungen des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes und den natürlichen Gegebenheiten der einzelnen Flächen in Bezug auf Biotopausstat-

tung, Ausrichtung und zu erwartende Sonnenstrahlung. 

Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen Photovoltaik-, auf vorbelasteten Flächen errichtet 

werden. Von dem Anbindungsgebot gemäß LEP 3.3 (Z) werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen 

in der Begründung zu diesem Gebot explizit ausgenommen. Somit ist eine Anbindung der Flächen 

an eine Siedlungseinheit nicht notwendig. 

Nach der aktuellen Novellierung des EEG können Freiflächenanlagen gefördert werden, wenn sich 

die Anlage auf bereits versiegelten Flächen, Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, 

wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung oder entlang von Autobahnen oder Schienenwegen 

in einem Korridor von 500 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, befinden. 

Unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Bundesland eine entsprechende Verordnung erlässt, 

können außerdem Photovoltaikanlagen auf Acker- und Grünland in einem benachteiligten Gebiet 

gefördert werden. Das Bundesland Bayern hat am 7. März mit der Verordnung über Gebote für 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen diese Voraussetzungen geschaffen. Das Stadtgebiet Geisenfeld fällt 

vollständig in diese Förderkulisse. 
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Innerhalb des sich aus den genannten Vorgaben ergebenden Suchraumes sind Standorte mit guten 

Voraussetzungen zur Einbindung in das Landschaftsbild sowie einer guten Anbindung an das 

Stromnetz zu bevorzugen. 

Innerhalb des Stadtgebietes stellt sich die Situation folgenderweise dar:  

Das gesamte Gebiet der Stadt Geisenfeld befindet sich innerhalb der PV-Förderkulisse als benach-

teiligtes Gebiet, so dass grundsätzlich auf allen Acker- und Grünlandflächen die Förderbedingungen 

laut EEG vorliegen. Aus städtebaulicher Sicht sind allerdings dennoch die Vorgaben des Landesent-

wicklungsprogrammes zu beachten, so dass vorbelastete Flächen ohne besonderen Wert für das 

Landschaftsbild und guten Anbindungsmöglichkeiten an das Stromnetz vorzuziehen sind, für die 

keine anderweitigen Ausschlusskriterien vorliegen. Versiegelte Flächen oder Konversionsflächen 

sind im Gebiet der Stadt Geisenfeld in der benötigten Größenordnung nicht verfügbar.  

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollständig rückzubauen ist, stehen die 

Flächen damit für bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfügung 

 

Planungsalternativen 

Auf Ebene des Bebauungsplanes sind Planungsalternativen innerhalb des Geltungsbereiches zu 

betrachten. Bei Photovoltaikanlagen sind aufgrund der geringen inneren Erschließung der Anlagen 

meist keine großen Unterschiede zwischen Varianten zu erkennen.  

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bieten sich keine Alternativen zur Er-

schließung der Flächen an. Die Erschließung von der entlang des Geltungsbereiches verlaufenden 

Kreisstraße ist die einzige logische Möglichkeit.  

Die Anordnung der Ausgleichsflächen entlang des gesamten Geltungsbereiches ergibt sich aus der 

Notwendigkeit, die Anlagenteile mittels neuer Gehölze in die Landschaft einzubinden.  

Die Baugrenzen ergeben sich aus den erforderlichen Abständen an den Grenzen, um eine Umfah-

rung zu ermöglichen. Sinnvolle Alternativen sind hier nicht zu erkennen. 

3 .  Zusä tz l i che  Angaben  

3.1 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kennt-

nislücken 

Da es sich bei der Planung um einen relativ überschaubaren Bereich zur Sondernutzung mit Photo-

voltaikanlagen handelt, sind weiträumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt unwahrscheinlich. 

Daher ist der Untersuchungsbereich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die direkt 

angrenzenden Bereiche begrenzt. Eine Fernwirkung ist bei den meisten umweltrelevanten Faktoren 

nicht zu erwarten. Ausnahmen bilden lediglich das Landschaftsbild sowie Immissionen. Der Unter-

suchungsraum ist bei diesen Schutzgütern entsprechend weiter gefasst. 

Die Bestandserhebung erfolgt durch ein digitales Luftbild, das mit der digitalen Flurkarte überlagert 

wurde und mit Ortsbesichtigungen ergänzt wurde.  

Darüber hinaus sind Daten des Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur), des Arten- und 

Biotopschutzprogramms, des Bodeninformationssystem Bayern, des Bayerischen Denkmalatlas, 

des Geotopkatasters Bayern, des Regionalplanes und Landesentwicklungsprogrammes, u.ä. ausge-

wertet worden. 

Die vorliegenden aufgeführten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem allgemeinen 

Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. Schwierigkeiten oder Lücken bzw. 

fehlende Kenntnisse über bestimmte Sachverhalte, die Gegenstand des Umweltberichtes sind, sind 

nicht erkennbar. 

Es bestehen keine genauen Kenntnisse über den Grundwasserstand.  
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Da eine objektive Erfassung der medienübergreifenden Zusammenhänge nicht immer möglich und 

in der Umweltprüfung zudem auf einen angemessenen Umfang zu begrenzen ist, gibt die Beschrei-

bung von Schwierigkeiten und Kenntnislücken den beteiligten Behörden und auch der Öffentlichkeit 

die Möglichkeit, zur Aufklärung bestehender Kenntnislücken beizutragen.  

3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-

chen Auswirkungen 

Die Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen sind nach ihrer Fertigstellung an die Untere Natur-

schutzbehörde, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm zu melden und ein gemeinsamer Abnahmetermin 

zu vereinbaren. 

Im Anschluss ist die Entwicklung der Flächen durch regelmäßige, mindestens jährliche Kontrollen 

zu überwachen und die Pflege gegebenenfalls anzupassen. 
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3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Für einen Geltungsbereich von insgesamt ca. 6 ha wird der vorhabenbezogene Bebauungs- und 

Grünordnungsplan Nr. 118 „Sondergebiet Solarpark Gaden“, von der Stadt Geisenfeld aufgestellt.  

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 

Schutzgut  Baubedingte 

Auswirkungen 

Anlagebedingte 

Auswirkungen 

Betriebsbedingte 

Auswirkungen 

 Ergebnis 

Mensch / 

Gesundheit  
 

geringe  

Erheblichkeit 

geringe  

Erheblichkeit 

geringe  

Erheblichkeit 
 gering 

Tiere und 

Pflanzen 
 

geringe  

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

geringe  

Erheblichkeit 
 gering 

Boden  
geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

geringe  

Erheblichkeit 
 gering 

Wasser  
geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 
 gering 

Luft / Kl ima  
nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 
 

nicht  

betroffen 

Landschaft/ 

Erholung 
 

gering 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 
 mittel 

Kultur- und 

Sachgüter 
 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 
 

nicht  

betroffen 

 

Es sind von der Planung keine wertvollen Lebensräume betroffen. Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen verringern die Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt, so dass die ökologi-

sche Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes erhalten bleibt.  

Dauerhafte Beeinträchtigungen werden lediglich für das Schutzgut Landschaftsbild erwartet, die 

jedoch unter Berücksichtigung der Minimierungsmaßnahmen und auf Grund der technischen Vor-

prägung in Kauf genommen werden können. 

Durch grünordnerische und ökologische Festsetzungen für den Geltungsbereich sowie durch die 

Bereitstellung von Ausgleichsflächen wird eine ausgeglichene Bilanz von Eingriff und Ausgleich er-

zielt. 
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3.4 Anhang 

Büro für ökologische Studien Schlumprecht GmbH: Unterlagen zur speziellen artenschutzrechtli-

chen Prüfung (saP) für Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Solarpark Geisenfeld-Gaden“, Stadt 

Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Stand 04.10.2024 

SolPEG GmbH: Gutachterliche Stellungnahme – Einschätzung der potenziellen Blendwirkung der 

PV-Anlage Geisenfeld Gaden in Oberbayern, Stand 17.06.2024 
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